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Subunternehmervertrag  
 

 

Sehr geehrtes SMGV-Mitglied 

 

Der Subunternehmervertrag wurde von uns überarbeitet und auf den aktuellen Stand gebracht.  

 

Insbesondere wird im Kampf gegen Scheinselbständigkeit und Schwarzarbeit dem (Erst-)Un-

ternehmer (UN) gemäss Ziff. 14.5 des Subunternehmervertrags (SUV) neu die Möglichkeit ein-

geräumt, aufgrund einer Vollmacht (Anhang 1) des Subunternehmers (SU) bei den zuständigen 

Behörden Auskünfte über die korrekte Abgabe bzw. Abrechnung der Sozialleistungen einzuho-

len. 

 

Auch die Weitervergabe der Arbeiten durch den SU an einen allfälligen Dritten (Subsubunter-

nehmer) in Ziff. 5 wurde neu geregelt und der SU in diesem Fall dazu verpflichtet, eigene Si-

cherheit zur Abwendung eines Bauhandwerkerpfandrechts durch den Subsubunternehmer zu 

leisten.  

 

Bereits im Jahre 2013 wurde die Solidarhaftung im Entsendegesetz verstärkt. Die relevanten 

Punkte wurden in Ziff. 6 (Einhaltung der minimalen Lohnbedingungen) und Ziff. 7 (Einhaltung 

der minimalen Arbeitsbedingungen) des Subunternehmervertrags, wo notwendig, leicht ange-

passt. Die jeweils aktuellen "Dokumente zur Deklaration der minimalen Lohn- und Arbeitsbe-

dingungen" finden Sie unter folgendem Link des SECO zur Solidarhaftung. 

 

Die Nutzung vorliegenden Vertrages soll Ihnen als UN die Vertragsgestaltung mit einem poten-

ziellen SU in rechtlicher Hinsicht wesentlich vereinfachen. 

 

https://www.seco.admin.ch/seco/de/home/Arbeit/Personenfreizugigkeit_Arbeitsbeziehungen/freier-personenverkehr-ch-eu-und-flankierende-massnahmen/solidarhaftung.html#655150441


 

Um allfällige Probleme zu vermeiden, möchten wir einmal mehr darauf hinweisen, dass es un-

abdingbar ist, dass der Subunternehmervertrag auf gleicher vertraglicher Grundlage (Norm SIA 

118 oder OR) wie der Werkvertrag zwischen dem Bauherrn und Ihnen als UN geschlossen wird. 

(Man denke z.B. an die Situation, dass der Bauherr gemäss der SIA Norm 118 die Möglichkeit 

hat, während der zweijährigen Rügefrist allfällige Mängel gegenüber Ihnen als UN zu rügen, 

Sie diese jedoch gegenüber dem SU sofort rügen müssen, weil Sie mit ihm lediglich einen Ver-

trag nach OR geschlossen haben). 

 

Weiter ist in diesem Zusammenhang darauf hinzuweisen, dass dem SU die Vertragsbestand-

teile (insbesondere AVB) Ihres Hauptvertrags mit dem Bauherrn ausgehändigt werden müssen, 

damit diese auch zwischen Ihnen und dem Subunternehmer Gültigkeit haben.  

 

Mit dieser Vorgehensweise kann Ihr (Haftungs-)Risiko wesentlich reduziert werden.  

 

 

 

Bei allfälligen weiteren Fragen steht Ihnen der Rechtsdienst gerne zur Verfügung. 

 

 

Hier der Link zum Subunternehmervertrag mit Vollmacht 

 

 

 

 

 

 

Ihr Schweizerischer Maler- und 

Gipserunternehmer-Verband 

  

    

  

 

 

 

 

https://www.smgv.ch/de/Politik-Wirtschaft/Recht#dowover=true&accid=recht---subunternehmerhaftung_recht951&

